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Moderate Steuersenkung nach dem Abbau des Bilanzfehlbetrags 

 

Gemäss Aussagen des Gemeinderates soll die Rechnung 2010 mit Gewinn 

abschliessen und der altrechtliche Bilanzfehlbetrag auf 25 Mio. Franken oder weniger 

sinken. Weiter soll der Bilanzfehlbetrag bis Ende 2012 abgebaut sein. 

 

Ohne Bilanzfehlbetrag wird eine moderate Steuersenkung realistisch. Die Stadt 

würde dadurch für die steuerzahlende Bevölkerung attraktiver und könnte sich im 

regionalen Vergleich verbessern. 

 

Der Gemeinderat wird deshalb beauftragt, spätestens zwei Jahre nach dem Abbau 

des altrechtlichen Bilanzfehlbetrags, eine moderate Steuersenkung vorzunehmen. 

 

Beispiel: Wenn der Bilanzfehlbetrag Ende 2012 abgebaut ist, muss die 

Steuersenkung spätestens im Budget für das Jahr 2015 erfolgen. 
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